
Volksbegehren „NEHAMMER MUSS WEG“ 

 

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat die Bundesregierung sofort zu 

verlassen. 

Gründe dafür sind die von ihm angestrebte Impfpflicht, das Vorgehen der 

Polizei gegen das friedliche Volk und der Terroranschlag vom 2.11.2020 

in Wien mit 4 Todesopfern. 

Weiters ist Karl Nehammer ein Bruch der Gewaltentrennung vorzuwerfen. 

Er zog nach der letzten Nationalratswahl 2019 – mit nur 366 Bundes-

Vorzugsstimmen – in den Nationalrat (= Legislative) ein, um jetzt 

Bundeskanzler (= Chef der Exekutive) zu sein. 

Karl Nehammer hat das Vertrauen der Wähler und das Vertrauen in die 

Demokratie grob mißbraucht. 

Es wird eine Änderung des Art. 41 Abs. 2 Bundesverfassung derart anregt, 

dass alle Beschlüsse des Nationalrats auch per Volksbegehren begehrt 

werden können (wie z.B. ein Mißtrauensbeschluß nach Art. 74 Abs. 1 B-

VG gegen Bundeskanzler Karl Nehammer). 


